
Teilnahme an Sportveranstaltungen 
oder Zusammenkünften 

Teilnehmende 
Person: 250€

Verzehr von Lebensmitteln im Umkreis 
von weniger als 50 Metern um die 
Verkaufsstelle (Lebensmittelgeschäft, 
Kiosk) oder gastronomische 
Einrichtung

Jede/r 
Kunde/Kundin: 200€

Picknicken und Grillen auf 
öffentlichen Plätzen und Anlagen

Jede/r 
Beteiligte: 250€

Zusammenkünfte und Ansammlungen 
in der Öffentlichkeit von mehr als 
zwei Personen

Ausnahmen: Verwandte in gerader Linie, 
EhepartnerInnen, LebenspartnerInnen, im gleichen 
Haushalt lebende Personen, Begleitung minder-
jähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
zwingend notwendige Zusammenkünfte aus ge-
schäftlichen, beruflichen, dienstlichen sowie 
prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen, 
ÖPNV

Jede Person: 200€

Teilnahme an einer Veranstaltung 
oder Versammlung

Ausnahmen: Teilnahme nur zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
der Daseinsfür- und -vorsorge 
(z.B. Blutspendetermine) oder bei Beerdigungen

Jede/r Teilnehmer/in: 400€

Zugang zu einem Einkaufszentrum

Ausnahme: Nur zum Aufsuchen von dort 
befindlichen Einrichtungen (z.B. Handwerk, 
Dienstleistungsgewerbe, Gastronomie)

Jede/r 
Besucherin / 
Besucher: 400€

Verstoß gegen das Besuchsverbot 
in stationären Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen

Jede/r 
Besucher/in: 200€

Ausnahmen: pflegerische Versorgung, 
Rechtsgründe, z.B. rechtliche Betreuung, 
andere medizinische oder ethisch-soziale 
Gründe
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Ausführliche Informationen sowie 
die Verordnung zum Schutz vor 

Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 

finden Sie unter diesem Link:

https://polizei.nrw/corona-virus

Oder einfach den QR-Code 
einscannen:


